Protokoll des Informationsgespräches





29.10.1970

zur Frage Kindergarten, vom 29.10.1970

Im Verlauf des Abends wurden im wesentlichen folgende Fragen erörtert

1. Besteht Notwendigkeit für einen Kindergarten in Hoogstede? 

2) Wer übernimmt bei festgestellter Notwendigkeit die Trägerschaft? 

3) Wie kann das Vorhaben verwirklicht werden ?

Die Notwendigkeit eines Kindergartens in der heutigen Zeit wurde von keinem in Frage gestellt. Unterschiedliche Auffassengen gab es wenn Notwendigkeit und Kostenfrage miteinander verbunden werden. Wer zuerst von der Kostendeckung ausgeht, muss die Frage der Notwendigkeit vorsichtiger behandeln Wer jedoch von dar Notwendigkeit – eben Beseitigung eines Notstandes – ausgeht, muss sich dann entschiedener, für die Aufbringung der Kosten einsetzen. Als notwendig wurde die Verwirklichung der Chancengleichheit bei Schuleintritt mit Hilfe der vorschulischen Bildung in Bezug auf die allgemeine Sprach‑‑ und Denkentwicklung und auf das soziale Verhalten in einer Gruppe herausgestellt. Dem wurde zugestimmt.

Das Gespräch ergab, dass um eine schnelle Einrichtung eines Kindergartens zu verwirklichen, die Planung eines Neubaus nicht in Frage kommt. Es wurde geklärt, dass die politische Gemeinde nicht über geeignete Räume verfügt. Die Vertreter der ev.‑altref. und der kath. Kirchengemeinde bestätigen, dass sie über keine für diesen Zweck ausreichenden Räume verfügen. Es kommen also als Träger nur die ev.-ref. oder die ev.‑luth. Kirchengemeinden in Frage. Die Vertreter des ev.-ref. Kirchenrates erklärten, dass sie die Übernahme der Trägerschaft prüfen und Beschluss fassen werden. Seitens des ev.‑luth. Kirchenvorstands wurde ein Beschluss vom 26. Mai 1970 bekannt gegeben, in dem er sich bereit erklärt, den aus der Bevölkerung kommenden Wunsch nach einem Kindergarten zu verwirklichen und dafür die Gemeinderäume in der Thomaskirche zur Verfügung zu stellen.

Danach wurde die Antwort auf die 3.Frage, nämlich die Kosten und Kostendeckung, dargelegt. Wer immer Träger ist, die Kosten werden bei 38.000 DM liegen, von denen 31.000 DM auf Personalkosen (1 Kindergärtnerin als Leiterin nach BAT VI 3, eine Kinderpflegerin nach BAT VIII und eine Raumpflegerin im Stundenlohn) und 8.000 DM auf Sachkosten entfallen Wenn die ev. ‑luth. Kirchengemeinde Träger des Kindergartens wird, würden von ihr 35 % der Gesamtkosten, d.h. 13.650 DM, erbracht werden. Der verbleibende Rest von 65 % ist aus den Pflegegeldern der Eltern und durch Zuschüsse: der politischen Gemeinde und des Kreises zu decken. Grundsätzlich müsste es so sein, dass Eltern und kommunale Stelle je die Hälfte das Betrages aufbringen. Es wurde festgestellt, dass bei diesem Schlüssel die politische Gemeinde Hoogstede etwa 10.000 DM zu tragen hätte. Dazu wird sie nicht in der Lage sein. So muss der Elternantei1 erhöht worden. Wird bei 3o Kindern in einer Vormittagsgruppe von einem Monatsbeitrag von 30 DM und bei 3o Kindern in einer Nachmittagsgruppe von einem Monatsbeitrag von 25 DM (5 Nachmittage) ausgegangen, so ergibt sich ein Pflegegeldanteil der Eltern von 19.800 DM. Der Rest von5.500 DM entfällt auf die politische Gemeinde und auf den Kreis.

Die Vertreter des Gemeinderates wurden aber darauf hingewiesen, dass er die gleiche Kopfquote wie der Kreiszuschuss von zur Zeit 70 DM pro Kind und pro Jahr aufzubringen hat, wann er nicht die übrige Bezuschussung gefährden will, denn die kommunale Körperschaft ist nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz zur Hilfeleistung verpflichtet.

Seitens des ev.‑luth. Kirchenvorstandes wurde vorgeschlagen, dass falls Eltern nicht in der Lage sind, die finanzielle Belastung zu tragen, die Kirchengemeinde, der sie angehören, ihre Gemeindeglieder unterstützt. Das ist Sorgepflicht, die eine Kirchengemeinde ihren Täuflingen schuldet. 

Die Angabe der erforderlichen Baukosten kann nur so geschehen, dass sie von der ev.‑luth. Kirche geschätzt werden, falls diese als Träger übrig bleibt, wenn die ev.‑ref. Kirchengemeinde die Trägerschaft nicht übernimmt. Grob geschätzt wird die Errichtung der Wasch- und Toilettenräume und eines Unterstellraumes für das Mobiliar 18.000 Dm betragen. Die Einrichtungskosten werden sich etwa auf' 8.000 DM belaufen. Der Landkreis Grafschaft Bentheim ist in einem Orientierungsantrag vom 11. Juli 1970 um eine Beihilfe von 5.000 DM für die Baukosten und um eine Beihilfe von 15 % für die Einrichtungskosten angegangen worden. 

Außerdem wurde abschließend erwähnt, dass die politische Gemeinde, wenn der ev. ‑luth. Kirchengemeinde die Trägerschaft übertragen wird, von dem Bauern Keute eine Fläche als Spielplatz pachten sollte.

Erhalten Okt. 2006 von 

Harm Kuiper (getippt gjb)

Datei: Spielkreise.doc

Um welche Versammlung ging es hier? Offenbar Vertreter aller Kirchen und der politischen Gemeinde Hoogstede.

